
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Zweiter Unterabschnitt – Beförderung  

§ 451 – Umzugsvertrag  

Hat der Frachtvertrag die Beförderung von Umzugsgut zum Gegenstand, so sind auf den Vertrag die Vorschriften des Ersten Unter

internationale Übereinkommen nichts anderes bestimmen. 

§ 451a - Pflichten des Frachtführers  

(1) Die Pflichten des Frachtführers umfassen auch das Ab- und Aufbauen der Möbel sowie das Ver

ferner die Ausführung sonstiger auf den Umzug bezogener Leistungen wie die Verpackung und Kennzeichnung des Umzugsgutes.

§ 451b - Frachtbrief Gefährliches Gut. Begleitpapiere. Mitteillungs- und Auskunftspflichten 

(1) Abweichend von § 408 ist der Absender nicht verpflichtet, einen Frachtbrief auszustellen. (2) Zählt zu dem Umzugsgut gefährliches Gut und ist der 

verpflichtet, den Frachtführer über die von dem Gut ausgehende Gefahr allgemein zu unterrichten; die Unterrichtung bedarf keiner Form. Der Frachtführer hat den Absender über d

Frachtführer hat den Absender, wenn dieser ein Verbraucher ist (§ 414 Abs. 4), über die zu beachtenden Zoll

Verfügung gestellte Urkunden und erteilte Auskünfte richtig und vollständig sind. 

§ 451c - Haftung des Absenders in besonderen Fällen  

Abweichend von § 414 Abs. 1 Satz 2 hat der Absender dem Frachtführer für Schäden nur bis zu einem Betrag von 600,00 Euro je K

§ 451d HGB - Besondere Haftungsausschlussgründe  

(1) Abweichend von § 427 ist der Frachtführer von seiner Haftung befreit, soweit der Verlust oder die Beschädigung auf eine d

1. Beförderung von Edelmetallen, Juwelen, Edelsteinen, Geld, Briefmarken, Münzen, Wertpapieren oder Urkunden; 

2. ungenügende Verpackung oder Kennzeichnung durch den Absender;  

3. Behandeln, Verladen oder Entladen des Gutes durch den Absender;  

4. Beförderung von nicht vom Frachtführer verpacktem Gut in Behältern;  

5. Verladen oder Entladen von Gut, dessen Größe oder Gewicht den Raumverhältnissen an der Ladestelle oder Entladestelle nicht

hingewiesen und der Absender auf der Durchführung der Leistung bestanden hat; 

6. Beförderung lebender Tiere oder von Pflanzen;  

7. natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit des Gutes, der zufolge es besonders leicht Schäden, insbesondere durch Bruch, F

(2) Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umständen des Falles aus einer der in Absatz 1 bezeichneten Gefahren entstehen 

sich auf Absatz 1 nur berufen, wenn er alle ihm nach den Umständen obliegenden Maßnahmen getroffen und besondere Weisungen be

§ 451e – Haftungshöchstbetrag  

Abweichend von § 431 Abs. 1 und 2 ist die Haftung des Frachtführers wegen Verlust oder Beschädigung auf einen Betrag von 600,00 Euro je Kubikmeter Laderaum, der zur Erfüllung des Vertrages benö

§ 451f – Schadensanzeige  

Abweichend von § 438 Abs. 1 und 2 erlöschen Ansprüche wegen Verlust oder Beschädi

nach der Ablieferung angezeigt worden ist, 2.wenn der Verlust oder die Beschädigung äußerlich nicht erkennbar war und de

§ 451g - Wegfall der Haftungsbefreiungen und –begrenzungen  

Ist der Absender ein Verbraucher (§ 414 Abs. 4), so kann sich der Frachtführer oder eine in § 428 genannte

Haftungsbegrenzungen nicht berufen, soweit der Frachtführer es unterlässt, den Absender bei Abschluss des Vertrages über die 

Haftung zu vereinbaren oder das Gut zu versichern, 2.auf § 451f in Verbindung mit § 438 nicht berufen, soweit der Frachtführe

Schadensanzeige sowie die Rechtsfolgen bei Unterlassen der Schadensanzeige zu unterrichten. Die Unterrichtung nach Satz 1 Nr.

§ 451h Abweichende Vereinbarungen  

(1) Ist der Absender ein Verbraucher (§ 414 Abs. 4), so kann von den die Haftung des Frachtführers und des Absenders regelnde

Vorschriften des Ersten Unterabschnitts nicht zum Nachteil des Absenders abgewichen werden. (2) In allen anderen als den in Absatz 1 ge

abgewichen werden, die im einzelnen ausgehandelt ist, auch wenn sie für eine Mehrzahl von gleichartigen Verträgen zwischen denselben Vertragsparteien getroffen ist. Die vom Fra

Verlust oder Beschädigung des Gutes kann jedoch auch durch vorformulierte Vertragsbeding

Verbindung mit § 451c zu leistende Entschädigung. Die in den vorformulierten Vertragsbedingungen enthaltene Bestimmung ist je

ist. (3) Unterliegt der Umzugsvertrag ausländischem Recht, so sind die Absätze 1 und 2 gleichwohl anzuwenden, wenn nach dem V

Dritter Unterabschnitt Beförderung mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln  

§ 452c Umzugsvertrag über eine Beförderung mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln Hat der Frachtvertrag die Beförderung v

die Vorschriften des Zweiten Unterabschnitts anzuwenden.  

§ 452 a ist nur anzuwenden, soweit für die Teilstrecke, auf der Schaden eingetreten ist, Bestimmungen eines

1. Umzugsvertrag  

Durch den Umzugsvertrag wird der Möbelspediteur verpflichtet, das Gut zum Bestimmungsort zu befördern und dort an den Empfäng

2. Zusatzleistungen  

Der Möbelspediteur führt unter Wahrung des Interesses des Auftraggebers seine Verpflichtungen mit der verkehrsüblichen Sorgfalt eines ordentlichen Möbel

vergüten sind besondere, bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare Leistungen und Aufwendungen. Gleiches gilt, wenn der Leistungsumfang durch den Auftraggeber nach Vertragsabschluss erwe

Kostenzusammenstellung sind aufgrund der Angaben des Auftraggebers und /oder Feststellung des Auft

liegt. Zuschläge für Neben, Sonderleistungen, Fahrgelder und amtliche Gebühren, die im Leistungsumfang nicht aufgeführt sind,

anfallende Straßengebühren oder Steuern und Fahrkosten sind zusätzlich (ggf. anteilig) nach Aufwand oder bei Vereinbarung pau

3. Begleitpapiere  

Der Absender hat dem Frachtführer Urkunden zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen, die für eine amtliche Behandlu

Frachtführer ist für den Schaden verantwortlich, der durch Verlust oder Beschädigung der ihm übergebenen Urkunden oder durch deren unrichtige Verwendung ver

oder die unrichtige Verwendung auf Umständen beruht, die der Frachtführer nicht vermeiden und deren Folgen bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre. 

4. Trinkgelder  

Trinkgelder sind mit der Rechnung des Möbelspediteurs nicht verrechenbar.  

5. Transportsicherungen  

Der Auftraggeber ist verpflichtet, bewegliche oder elektronische Teile an hochempfindlichen Geräten wie z.B. Waschmaschinen, Plattenspielern, Fernseh

sichern zu lassen. Zur Überprüfung der fachgerechten Transportsicherung ist der Möbelsped

6. Elektro- und Installationsarbeiten  

Die Leute des Möbelspediteurs sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, nicht zur Vornahme von Elektro

7. Handwerkervermittlung  

Bei Leistungen zusätzlich vermittelter Handwerker haftet der Möbelspediteur nur für sorgfältige Auswahl. 

8. Aufrechnung  

Gegen Ansprüche des Möbelspediteurs ist eine Aufrechnung nur mit fälligen Gegenansprüchen zulässig, die rechtskräftig fe

9. Abtretung   

Der Möbelspediteur ist auf Verlangen des Ersatzberechtigten verpflichtet, die ihm aus dem von ihm abzuschließenden Versicheru

10. Missverständnisse  

Die Gefahr des Missverständnisses anderer als schriftlicher Auftragsbestätigungen, Weisungen und Mitteilungen des Auftraggebe

letztere nicht zu verantworten.  

11. Nachprüfung durch den Absender  

Bei Abholung des Umzugsgutes ist der Auftraggeber verpflichtet, nachzuprüfen, dass kein Gegenstand oder keine Einrichtung irr

12. Fälligkeit des vereinbarten Entgelts  

Der Rechnungsbetrag ist bei Inlandstransporten vor Beendigung der Entladung, bei Auslandtransporten vor Beginn der Verladung 

dem abgerechneten Wechselkurs zu entrichten. Kommt der Auftraggeber seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, ist der Möbelspediteur berechtigt, das Umzu

Auftraggebers einzulagern. §419 findet entsprechende Anwendung.  

13. Lagervertrag  

Im Falle der Lagerung gelten die Allgemeinen Lagerbedingungen des Deutschen Möbeltransports (ALB). Diese werden auf Verlangen

14. Zusatzleistungen  

1. Nach Absprache übernimmt Firma Umzugsservice Blank für den Kunden die Beantragung der KfZ

Zulassung erforderlichen Unterlagen im Original vorzulegen. 2. Die Beauftragung der Firm

Auftrage des Kunden abzuschließen und Erklärungen abzugeben, soweit nichts anderes vereinbart wird oder die Firma Umzugsserv

Schilderprägung sowie die Weiterleitung der erforderlichen Erklärungen an die Kfz-

Blank noch ein von ihr mit der Zulassung Beauftragter zu vertreten hat, kann eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. 50,

Umzugsservice Blank im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zulassungs- auftrages erbracht hat. Die Bearbeitungsgebühr kann fällig werden, sobald die Firma Umzugsservice Blank dem Kunden den Grund 

Kfz-Zulassung mitgeteilt hat.  

15. Gerichtsstand  

Für Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten auf Grund dieses Vertrages und über Ansprüche aus anderen Rechtsgründen, die mit 

Rechtsstreitigkeiten mit anderen als Vollkaufleuten gilt die ausschließliche Zuständigkeit nur für den Fall, dass der Auftraggeber seinen Wohnsitz oder gew

persönlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.  

16. Rechtswahl  

Es gilt deutsches Recht 

Hat der Frachtvertrag die Beförderung von Umzugsgut zum Gegenstand, so sind auf den Vertrag die Vorschriften des Ersten Unterabschnitts anzuwenden, soweit die folgenden besonderen Vorschriften oder anzuwendende 

und Aufbauen der Möbel sowie das Ver- und Entladen des Umzugsgutes. (2) Ist der Absender ein Verbraucher (§ 414 Abs. 4), so zählt zu den Pflichten de

ferner die Ausführung sonstiger auf den Umzug bezogener Leistungen wie die Verpackung und Kennzeichnung des Umzugsgutes. 

und Auskunftspflichten  

ist der Absender nicht verpflichtet, einen Frachtbrief auszustellen. (2) Zählt zu dem Umzugsgut gefährliches Gut und ist der Absender ein Verbraucher § 414 Abs. 4), so ist er abweichend von § 410 lediglich 

t ausgehende Gefahr allgemein zu unterrichten; die Unterrichtung bedarf keiner Form. Der Frachtführer hat den Absender über d

ber die zu beachtenden Zoll- und sonstigen Verwaltungsvorschriften zu unterrichten. Er ist jedoch nicht verpflichtet zu prüfen, ob vom Absender zur 

 

Abweichend von § 414 Abs. 1 Satz 2 hat der Absender dem Frachtführer für Schäden nur bis zu einem Betrag von 600,00 Euro je Kubikmeter Laderaum, der zur Erfüllung des Vertrages benötigt wird, Ersatz zu leisten.

(1) Abweichend von § 427 ist der Frachtführer von seiner Haftung befreit, soweit der Verlust oder die Beschädigung auf eine der folgenden Gefahren zurückzuführen ist:  

n, Edelsteinen, Geld, Briefmarken, Münzen, Wertpapieren oder Urkunden;  

5. Verladen oder Entladen von Gut, dessen Größe oder Gewicht den Raumverhältnissen an der Ladestelle oder Entladestelle nicht entspricht, sofern der Frachtführer den Absender auf die Gefahr einer Beschädigung vorher 

 

7. natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit des Gutes, der zufolge es besonders leicht Schäden, insbesondere durch Bruch, Funktionsstörungen, Rost, inneren Verderb oder Auslaufen, erleidet. 

(2) Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umständen des Falles aus einer der in Absatz 1 bezeichneten Gefahren entstehen konnte, so wird vermutet, dass der Schaden aus dieser Gefahr entstanden ist. (3) Der

sich auf Absatz 1 nur berufen, wenn er alle ihm nach den Umständen obliegenden Maßnahmen getroffen und besondere Weisungen beachtet hat. 

wegen Verlust oder Beschädigung auf einen Betrag von 600,00 Euro je Kubikmeter Laderaum, der zur Erfüllung des Vertrages benö

Abweichend von § 438 Abs. 1 und 2 erlöschen Ansprüche wegen Verlust oder Beschädigung des Gutes, 1.wenn der Verlust oder die Beschädigung des Gutes äußerlich erkennbar war und dem Frachtführer nicht spätest

nach der Ablieferung angezeigt worden ist, 2.wenn der Verlust oder die Beschädigung äußerlich nicht erkennbar war und dem Frachtführer nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Ablieferung angezeigt worden ist.

Ist der Absender ein Verbraucher (§ 414 Abs. 4), so kann sich der Frachtführer oder eine in § 428 genannte Person 1.auf die in den §§ 451d und 451e sowie in dem Ersten Unterabschnitt vorgesehenen Haftungsbefreiungen und 

Haftungsbegrenzungen nicht berufen, soweit der Frachtführer es unterlässt, den Absender bei Abschluss des Vertrages über die Haftungsbestimmungen zu unterrichten und auf die Möglichkeiten hinzuweisen, eine weitergehende 

Haftung zu vereinbaren oder das Gut zu versichern, 2.auf § 451f in Verbindung mit § 438 nicht berufen, soweit der Frachtführer es unterlässt, den Empfänger spätestens bei der Abl

Schadensanzeige sowie die Rechtsfolgen bei Unterlassen der Schadensanzeige zu unterrichten. Die Unterrichtung nach Satz 1 Nr. 1 muss in drucktechnisch deutlicher Gestaltung besonders hervorgehoben sein.

(1) Ist der Absender ein Verbraucher (§ 414 Abs. 4), so kann von den die Haftung des Frachtführers und des Absenders regelnden Vorschriften dieses Unterabschnitts sowie den danach auf den Umzugsvertrag anzuwendenden 

en des Ersten Unterabschnitts nicht zum Nachteil des Absenders abgewichen werden. (2) In allen anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen kann von den darin genannten Vorschriften nur durch Vereinbarung 

t, auch wenn sie für eine Mehrzahl von gleichartigen Verträgen zwischen denselben Vertragsparteien getroffen ist. Die vom Fra

Verlust oder Beschädigung des Gutes kann jedoch auch durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf einen anderen als den in § 451e vorgesehenen Betrag begrenzt werden. Gleiches gilt für die vom Absender nach § 414 

Verbindung mit § 451c zu leistende Entschädigung. Die in den vorformulierten Vertragsbedingungen enthaltene Bestimmung ist jedoch unwirksam, wenn sie nicht in drucktechnisch deutlicher Gestaltung besonders hervorgehoben 

ist. (3) Unterliegt der Umzugsvertrag ausländischem Recht, so sind die Absätze 1 und 2 gleichwohl anzuwenden, wenn nach dem Vertrag der Ort der Übernahme und der Or

§ 452c Umzugsvertrag über eine Beförderung mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln Hat der Frachtvertrag die Beförderung von Umzugsgut mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln zum Gegenstand, so sind auf den Vertrag 

§ 452 a ist nur anzuwenden, soweit für die Teilstrecke, auf der Schaden eingetreten ist, Bestimmungen eines für die Bundesrepublik Deutschland verbindlichen internationalen Übereinkommens gelten.

Durch den Umzugsvertrag wird der Möbelspediteur verpflichtet, das Gut zum Bestimmungsort zu befördern und dort an den Empfänger abzuliefern. Der Absender wird verpflichtet, die vereinbarte Fracht zu zahlen. 

ter Wahrung des Interesses des Auftraggebers seine Verpflichtungen mit der verkehrsüblichen Sorgfalt eines ordentlichen Möbelspediteurs gegen Zahlung des vereinbarten Entgelts aus. Zusätzlich zu 

hbare Leistungen und Aufwendungen. Gleiches gilt, wenn der Leistungsumfang durch den Auftraggeber nach Vertragsabschluss erwe

Kostenzusammenstellung sind aufgrund der Angaben des Auftraggebers und /oder Feststellung des Auftragsnehmers ermittelt. Das Umzugsangebot setzt voraus, das die Be

liegt. Zuschläge für Neben, Sonderleistungen, Fahrgelder und amtliche Gebühren, die im Leistungsumfang nicht aufgeführt sind, sind zusätzlich entsprechend den Einzelpreisen bzw. den üblichen Preisen zu vergüten. Auf der Fahrt 

anfallende Straßengebühren oder Steuern und Fahrkosten sind zusätzlich (ggf. anteilig) nach Aufwand oder bei Vereinbarung pauschalisiert zu begleichen.  

Der Absender hat dem Frachtführer Urkunden zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen, die für eine amtliche Behandlung, insbesondere eine Zollabfertigung, vor der Ablieferung des Gutes erforderlich sind. Der 

n verantwortlich, der durch Verlust oder Beschädigung der ihm übergebenen Urkunden oder durch deren unrichtige Verwendung verursacht worden ist, es sei denn, dass der Verlust , die Beschädigung 

rachtführer nicht vermeiden und deren Folgen bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre.  

ronische Teile an hochempfindlichen Geräten wie z.B. Waschmaschinen, Plattenspielern, Fernseh-, Radio- und Hifigeräten, EDV

sichern zu lassen. Zur Überprüfung der fachgerechten Transportsicherung ist der Möbelspediteur nicht verpflichtet.  

Die Leute des Möbelspediteurs sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, nicht zur Vornahme von Elektro-, Wasser-, Gas-, Dübel- und sonstigen Installationsarbeiten berechtigt. 

Bei Leistungen zusätzlich vermittelter Handwerker haftet der Möbelspediteur nur für sorgfältige Auswahl.  

Gegen Ansprüche des Möbelspediteurs ist eine Aufrechnung nur mit fälligen Gegenansprüchen zulässig, die rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.  

Der Möbelspediteur ist auf Verlangen des Ersatzberechtigten verpflichtet, die ihm aus dem von ihm abzuschließenden Versicherungsvertrag zustehenden Rechte an den Ersatzberechtigten abzutreten. 

Die Gefahr des Missverständnisses anderer als schriftlicher Auftragsbestätigungen, Weisungen und Mitteilungen des Auftraggebers und solche an andere zu ihrer Annahme nicht bevollmächtigte Leute des Möbelspediteurs hat der 

Bei Abholung des Umzugsgutes ist der Auftraggeber verpflichtet, nachzuprüfen, dass kein Gegenstand oder keine Einrichtung irrtümlich mitgenommen oder stehengelassen wird. 

Der Rechnungsbetrag ist bei Inlandstransporten vor Beendigung der Entladung, bei Auslandtransporten vor Beginn der Verladung fällig und in bar zu bezahlen. Barauslagen in ausländischer Währung sind nur nach Vereinbarung nach 

rs zu entrichten. Kommt der Auftraggeber seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, ist der Möbelspediteur berechtigt, das Umzugsgut anzuhalten oder nach Beginn der Beförderung auf Kosten des 

Im Falle der Lagerung gelten die Allgemeinen Lagerbedingungen des Deutschen Möbeltransports (ALB). Diese werden auf Verlangen des Auftraggebers zur Verfügung gestellt. 

Blank für den Kunden die Beantragung der KfZ-Zulassung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle. Dazu hat der Kunde der Firma Umzugsservice Blank sämtliche für die Kfz

Zulassung erforderlichen Unterlagen im Original vorzulegen. 2. Die Beauftragung der Firma Umzugsservice Blank umfaßt grundsätzlich die Bevollmächtigung durch den Kunden, sämtliche erforderlichen Verträge im Namen 

Auftrage des Kunden abzuschließen und Erklärungen abzugeben, soweit nichts anderes vereinbart wird oder die Firma Umzugsservice Blank im eigenen Namen handelt. Dazu gehört auch der Abschluß einer Kfz

-Zulassungsstelle. 3. Sollte die Kfz-Zulassungsstelle die Zulassung des Kraftfahrzeuges aus Gründen verweigern, die weder die Firma Umzugsservice 

Blank noch ein von ihr mit der Zulassung Beauftragter zu vertreten hat, kann eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. 50,- € erhoben werden. Diese Bearbeitungsgebühr erfolgt als Gegenleistung für die D

auftrages erbracht hat. Die Bearbeitungsgebühr kann fällig werden, sobald die Firma Umzugsservice Blank dem Kunden den Grund 

Für Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten auf Grund dieses Vertrages und über Ansprüche aus anderen Rechtsgründen, die mit dem Transportauftrag zusammenhängen, gilt der Gerichtsstand Essen als ausschließlich vereinbart. Für 

en als Vollkaufleuten gilt die ausschließliche Zuständigkeit nur für den Fall, dass der Auftraggeber seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder 

abschnitts anzuwenden, soweit die folgenden besonderen Vorschriften oder anzuwendende 

und Entladen des Umzugsgutes. (2) Ist der Absender ein Verbraucher (§ 414 Abs. 4), so zählt zu den Pflichten des Frachtführers 

Absender ein Verbraucher § 414 Abs. 4), so ist er abweichend von § 410 lediglich 

t ausgehende Gefahr allgemein zu unterrichten; die Unterrichtung bedarf keiner Form. Der Frachtführer hat den Absender über dessen Pflicht nach Satz 1 zu unterrichten. (3) Der 

und sonstigen Verwaltungsvorschriften zu unterrichten. Er ist jedoch nicht verpflichtet zu prüfen, ob vom Absender zur 

ubikmeter Laderaum, der zur Erfüllung des Vertrages benötigt wird, Ersatz zu leisten. 

entspricht, sofern der Frachtführer den Absender auf die Gefahr einer Beschädigung vorher 

st, inneren Verderb oder Auslaufen, erleidet.  

konnte, so wird vermutet, dass der Schaden aus dieser Gefahr entstanden ist. (3) Der Frachtführer kann 

wegen Verlust oder Beschädigung auf einen Betrag von 600,00 Euro je Kubikmeter Laderaum, der zur Erfüllung des Vertrages benötigt wird, beschränkt. 

gung des Gutes, 1.wenn der Verlust oder die Beschädigung des Gutes äußerlich erkennbar war und dem Frachtführer nicht spätestens am Tag 

m Frachtführer nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Ablieferung angezeigt worden ist. 

Person 1.auf die in den §§ 451d und 451e sowie in dem Ersten Unterabschnitt vorgesehenen Haftungsbefreiungen und 

gen zu unterrichten und auf die Möglichkeiten hinzuweisen, eine weitergehende 

r es unterlässt, den Empfänger spätestens bei der Ablieferung des Gutes über die Form und Frist der 

1 muss in drucktechnisch deutlicher Gestaltung besonders hervorgehoben sein. 

n Vorschriften dieses Unterabschnitts sowie den danach auf den Umzugsvertrag anzuwendenden 

nannten Fällen kann von den darin genannten Vorschriften nur durch Vereinbarung 

t, auch wenn sie für eine Mehrzahl von gleichartigen Verträgen zwischen denselben Vertragsparteien getroffen ist. Die vom Frachtführer zu leistende Entschädigung wegen 

ungen auf einen anderen als den in § 451e vorgesehenen Betrag begrenzt werden. Gleiches gilt für die vom Absender nach § 414 in 

h unwirksam, wenn sie nicht in drucktechnisch deutlicher Gestaltung besonders hervorgehoben 

ertrag der Ort der Übernahme und der Ort der Ablieferung des Gutes im Inland liegen. 

zugsgut mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln zum Gegenstand, so sind auf den Vertrag 

für die Bundesrepublik Deutschland verbindlichen internationalen Übereinkommens gelten. 

er abzuliefern. Der Absender wird verpflichtet, die vereinbarte Fracht zu zahlen.  

spediteurs gegen Zahlung des vereinbarten Entgelts aus. Zusätzlich zu 

hbare Leistungen und Aufwendungen. Gleiches gilt, wenn der Leistungsumfang durch den Auftraggeber nach Vertragsabschluss erweitert wird. Die Preise gemäß der 

ragsnehmers ermittelt. Das Umzugsangebot setzt voraus, das die Be- und Entladestelle an für Möbelwagen befahrbarer Straße 

ätzlich entsprechend den Einzelpreisen bzw. den üblichen Preisen zu vergüten. Auf der Fahrt 

ng, insbesondere eine Zollabfertigung, vor der Ablieferung des Gutes erforderlich sind. Der 

ursacht worden ist, es sei denn, dass der Verlust , die Beschädigung 

und Hifigeräten, EDV-Anlagen etc. fachgerecht für den Transport 

und sonstigen Installationsarbeiten berechtigt.  

ngsvertrag zustehenden Rechte an den Ersatzberechtigten abzutreten.  

rs und solche an andere zu ihrer Annahme nicht bevollmächtigte Leute des Möbelspediteurs hat der 

tümlich mitgenommen oder stehengelassen wird.  

fällig und in bar zu bezahlen. Barauslagen in ausländischer Währung sind nur nach Vereinbarung nach 

gsgut anzuhalten oder nach Beginn der Beförderung auf Kosten des 

des Auftraggebers zur Verfügung gestellt.  

Zulassungsstelle. Dazu hat der Kunde der Firma Umzugsservice Blank sämtliche für die Kfz-

a Umzugsservice Blank umfaßt grundsätzlich die Bevollmächtigung durch den Kunden, sämtliche erforderlichen Verträge im Namen und im 

ice Blank im eigenen Namen handelt. Dazu gehört auch der Abschluß einer Kfz-Versicherung, die 

zeuges aus Gründen verweigern, die weder die Firma Umzugsservice 

€ erhoben werden. Diese Bearbeitungsgebühr erfolgt als Gegenleistung für die Dienstleistungen, die Firma 

auftrages erbracht hat. Die Bearbeitungsgebühr kann fällig werden, sobald die Firma Umzugsservice Blank dem Kunden den Grund für die Ablehnung der 

dem Transportauftrag zusammenhängen, gilt der Gerichtsstand Essen als ausschließlich vereinbart. Für 

öhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder 


